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Informationen über die Verwendung personen-

bezogener Daten / Datenschutzerklärung  
gemäß Art. 13 DSGVO 
 

 
In Erfüllung der Informationspflichten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) informieren wir Sie hiermit als bestehende oder künftige Vereinsmitglieder über 

die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Vereinsaufgaben. Der 

Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Ihre Daten werden 

ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet. 

 

Mit dem Beitritt zum Verein werden personenbezogene Daten (Vorname, Nachname, 

Geburtsort, Geburtsdatum, Wohnadresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse, erreichte 

Graduierungen samt Prüfungsdaten, Verbandszugehörigkeit, ggf. weitere persönliche 

Anmerkungen / Krankheiten) erhoben und verarbeitet. 

 

Zweck der Datenerarbeitung durch das „Kojun Dojo – Aikido Union Salzburg“ ist die orga-

nisatorische und fachliche Administration der Vereinsangelegenheiten, die Mitglieder-

verwaltung inkl. der finanziellen Abwicklung, die Kommunikation zwischen Vorstand und 

Mitgliedern (z.B. Zusendung von Vereins- und Verbandsinformationen sowie Infor-

mationen zu Lehrgängen u.a. Veranstaltungen, die Verwaltung von Beiträgen und Gra-

duierungen sowie die Erfüllung gesetzlicher Pflichten (z.B. steuerrechtliche Aufbe-

wahrung) auf Rechtsgrundlage eines Vertrags („Beitrittserklärung“). 

 

Der Verein Kojun Dojo – Aikido Union Salzburg, Ulrike-Gschwandtner-Str. 6, 5020 

Salzburg, ist Verantwortlicher für die hier dargelegten Verarbeitungstätigkeiten. Die Be-

reitstellung meiner Daten ist zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Statuten erfor-

derlich, bei Nichtbereitstellung ist eine Mitgliedschaft zum Verein nicht möglich. 

 

Die Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, außer wenn dies zur 

Erfüllung des Vereinszwecks erforderlich ist (z.B. Meldungen an Dach- und Fachverbände 

oder Funktionärseintragungen ins Zentrale Melderegister). Die Verarbeitungszwecke bei 

Dachverbänden erstrecken sich auf die rechtliche, steuerliche, administrative Unter-

stützung des Vereins, die Abwicklung von gemeinsam Projekten und Veranstaltungen, 

auf die Durchführung von Kursen und Fortbildungen, auf Unterstützung und Zusammen-

arbeit in Bereich Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Die Datenverarbeitungen auf 

Ebene von Fachverbänden reichen von der administrativen Unterstützung des Vereins, 

der Veranstaltungsorganisation, der direkten Zusammenarbeit mit dem einzelnen 

Vereinsmitglied bis hin zur Kooperation mit nationalen und internationalen Einrichtungen 

und Verbänden. 

 

Der Verein darf Fotos, Videos und Prüfungsergebnisse aus berechtigtem Interesse (Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO) zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Nachweis verliehener interna-

tionaler Graduierungen speichern und veröffentlichen. 

 

Es besteht keine Absicht, Ihre Daten für automatisierte Entscheidungsfindung ein-

schließlich Profiling (Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen) zu ver-

arbeiten. 

 

Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Ver-

wendung. Bei Vereinsaustritt werden alle Daten spätestens binnen 30 Jahren ab Austritt 

gelöscht. Eine Löschung kann auch früher erfolgen, sofern kein Rückstand an Zahlungen 

seitens des Mitglieds besteht, die Daten auch nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen des Vereins benötigt werden und keine längere 

Aufbewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist. 



Kojun Dojo – Datenschutzerklärung 

 

 
2/2 

 

 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung der Daten, auf 

Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die 

Verarbeitung der Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 15 ff 

DSGVO. Ein Widerruf Ihrer gegebenen Einwilligung oder andere Datenschutzanliegen 

können jederzeit per E-Mail an vorstand@aikido-salzburg.at gerichtet werden. Sie haben 

zudem das Recht, Verstöße bei der Datenschutzbehörde zu melden. 

 

 

Ausdrückliche Einwilligung zur Informationszusendung per E-Mail 

 

Mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung stimmen Sie der Erfassung und Verwendung 

Ihrer angeführten E-Mail-Adresse durch das Kojun Dojo – Aikido Union Salzburg zum 

Zwecke der Information über Leistungsangebote des Kojun Dojo – Aikido Union Salzburg 

durch Versand von elektronischer Post (bspw. E-Mail) durch das Kojun Dojo – Aikido 

Union Salzburg zu. 

 

Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an vorstand@aikido-salzburg.at  

widerrufen. 

 

 

Ausdrückliche Einwilligung zur Datenweitergabe an Fach- bzw. Dachverbände 

 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass die mit der Beitrittserklärung erhobenen 

Daten zu den in der Datenschutzerklärung angeführten Zwecken auch an Fach- bzw. 

Dachverbände weitergeleitet werden dürfen. 

 

Ein Widerruf ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an vorstand@aikido-

salzburg.at möglich. Der Widerruf der Zustimmung der Datenweitergabe kann zum Aus-

schluss von bestimmten Veranstaltungen führen sowie den Erwerb von Graduierungen in 

den vom Verein angebotenen Sportarten verunmöglichen. 

 

 

Ausdrückliche Einwilligung zur Nutzung von Bild-/Foto-/Videoaufnahmen 

 

Mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung erklären Sie sich damit einverstanden, dass 

während Trainings, Lehrgängen u.a. Veranstaltungen des Vereins Foto- bzw. Video-

aufnahmen von Ihnen zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt und 

via Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) und in sozialen Medien 

(jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) veröffentlicht werden. 

 

Aus dieser Zustimmung leiten Sie keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Die mit Unterzeichnung 

der Beitrittserklärung gegebene Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft per E-Mail an vorstand@aikido-salzburg.at widerrufbar. Im Falle des Widerrufs 

werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im 

Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des 

Vereins unterliegen. 

 


